
Buchbesprechungen 

Vera SJ"p,k. Die Ent>cbndung d~s Gnmdgt­
setze! [ur Par;!ii, Im Geschlec!lU'f"'",;erhältnlS. 
Zur Btd~ut""g von Art.J Ab; . .l und j GG", 
Recbt "nd Wiyk lichk cu) Bey/in (DI/nchr & 
Humb/ot!. 1988. 64.- DM. 

Mit den zunehmend,," ErfJhrungen von 

FrJuen In den verschiedenslen gesdlschaftli­

ehen Bereichen wird immer klarer. wie 

grundlegend die gesellschaftliche Diskrimi­

nierung der Frau selbst in den sogen3nnlen 

modernen wesl lichen Gesellschaften ist -

und wie -zählebig. Zudem zeichnet sich Im· 

mer deurlicher ab. d:lß eme zahlenmäßig grö­

ßere Pr3sen2 vOn fr2uen. selbst wenn sie bIS 

2U 50% ginge. lür sich genommen noch keine 

Lösung des Problems darstellt. Die her­

kommlichen Strukturen von Ökonomie. Po­

litik, Wissenschaft. Kultur e"'-'eisen sich lls 

in sich ~ndro2emrisch. d. h. vornehmlich 

.. minnlicl1e« Vorstellungen von dem. was 

ArbeII. Politik. Wissenschaft. Kultur iSI. re­

präsentierend und präferierend. Wollen 

Fr~ucn sich gesellschaltlich .gleichberechligt, 

bewegen. wlfd von ihnen nicht nUr eine hohe 

Anp3Ssungsletstung an .m~nnhchc« Denk-. 

Gefühls- und Handlungs\Veisen verl~ngt. sie 

erfahren auch, daß ihre Sicht auf die Wch . 

Kompetenzen. Wensetwngen und Vorstel­

lungen darin kemeswcgs aufgehen. ja weitg~ ­

hcnd als irrelevant ausgeschlossen smd. Das 

heißt: Es schei nl. d~ß gerade .ufgrund der 

wachsenden gcsellschaidichcn Möglich kei len 

viele frmen ihre Sicht auf die Weh über­

haupt erst als möglicherweise en tschieden an­

dere erfahren . 

Versuche einer präziseren Bcsllmmung 

.. weiblichcr~ Verschiedenheit und Forderun­

gen nach Anerkennung der Gcschlechrerdi(· 

ferenz gewinnen demeni sprechend zuneh­

mend an Bedeutung. Dlmll verbunden wird 

die Frage nach dem Emanzipalloll5po(cnu.1 

herkömmlicher Glclchhcitspolilik Immer 

bris3nter: Lassen sich die Inleressen von 

Frauen - wie bisher geghubt - mit Gleich­

hells- bzw. G Ic!chbereehugungsforderu ngen 

wlfklich angemessen durchsetzen? Bedarf es 
dazu nicht Vielmehr der Forderung nach ei­

ner poSItiven. mehl-hierarchisierenden Aner­

kennung der Gcschlechlcrdillerenz und emer 

ganz grundlegenden Veränderung der Struk­

turen \'on Arbeitswelt , Polilik usw .! Ußt 

sich d3s aher überhaupt Im Rahmen des her­

kömmlichen Gleichheit.5diskurses formulie­

ren) Widerspricht d~s nicht mner Logik? 

Vor dem Hintergn.ll\d dieser Diskussion 

könnte das Buch von Vera Slupik eIgendich 

mll einer breiten Aulmerksamkeit rechnen. 

Daß dem - bislang zummdest - mcht SO ist. 

ist überraschend und läßl SIch nicht nur mit 

der leider wenig wgiinglichen und elmge Ge­

duld erfordernde" Schreibweise erklären. 

Denn .Gegenleistung' isc eme bIslang leh­

lende. aus der Perspektive der Frau gewon­

nene allgemeine Präzisierung und Radibli­

sierung des Glelchheusgrundsltzes des 

Grundgeselzes. Zudem werden auf diese 

Weise die strukturellen Grenzen des her­

kömmlichen GielchhcitsverSl3ndnisses bc­

sonders deutlich. Lelzleres allerdings eher 

gegen die Intention von Slupik. Und hierin 

könnte auch [ur die aktuelle Debatte die 

Hauptschwache dieser Arben liegen. Meines 

Erachtens Wird die Arbeit dadurch aber kei­

neswegs unlIltcressamer. Im Gegenteil. 

Ven S[upik geht es - wIe sie selbst im Vor­

wort schre ibt - um nichts geringeres 11s um 

ein ne\Ses dogmatisches Modell des Anikel. J 

Abs~tz 1 und J des Grundgesetzes. Wobei ihö 
weniger an einer Wem:renlwlCklung der bis­

lang rech I schw~ch ausgeprägten Dogm~lik 

gelegen iSI als vielmehr an einer Belebung der 
aktuellen Auselnanderselzung Um die Reich­

weite des Glelchherechugungsgrundsll2cs. 

Begründet iSI dieses Vorhaben zum einen in 

der Überzeugung. daß das Rechl ein wir-
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kungsvollcs ordnungspolitischcs InslrumenL 

ist, das sich sehr gUl ~Is Miuelzum Ausgleich 

vOn Benachteiligung eignet. wIrd es nur ent­

schitden für diese Aufgabe genutzt; und zum 

anderen, daß die d;~kriminicrende Rolle des 

RechtS selbst meist unterschätzt wird. Ziel Ist 

also ein e(fekllvues rechtliches InStrumenll­

num gegen die gesellschaftliche wie rechtli­

che DiskrimInIerung der Frau. 
Schon h,er deuten sich allerdings zweI grund­

legende Probleme an. Slupik netgt dazu , die 

Fr:wcnbewcgung auf eme Frauenrecbtsbewe­

gung zu reduzieren. Mit Blick auf die Ge­

schichte der deutschen Frauenbewegung 

heiß! es beispielsweise: Es .fallt auf, daß die 

,Frauenfrage. in der Theorie und PraxIs die­

ser politisch~n Bewegung zuvorderst als 

Rechtsfrage gcstellt und von den Frauen 

selbst SOWte in der ÖffentlichkeIt auch so 

begriffen wurde .• (S.25) Historisch ISt das 

alles andere als eVIdent. Da drangt stch, im 

Gegenteil. viel eher die Frage auf, ob SIch die 

Frauen hienubnde bisher nicht viel zu wenig 

um das Recht zur Durchsetzung ihrer Inter­

essen gekümmert und daher uneer Umstän­

den viele Clunccn verschenkt haben. Die 

Bedeutung von Slupik's Versuch, die dogma­

tischen Möglichkeiten des Grundgesetzes 

neu ~uszulolen und ein effektiveres und 

handhabbares rechtliches Instrumcnt~num 

zu schaffen, besteht gerade darin, daß es Zell 

ist, das zu :indern. Doch das eigentlicht Pro­

blem liegt in der Ausklammerung leglicher 

Überlegungen, was e5 bedeutet, wenn Frauen 

SIch zur Durchseu:ung ihrer IntCreS5en des 

Rechts bedienen. DabeI ist hier weniger das 

unkritische Verhältnis gegenüber dem Recht 

als staatlichem Herrschafts- und Zwangsin­

strumen! von Belang Jis VIelmehr die [gno­

rierung der dem Recht eIgenen syslemlschen 

Dynlmik und diskursiven Logik. So bleibt 

unJiskutierl, d~ß in der Struktur des her­

kömmlichen Rechts die forderungen von 

Frauen nur auf ganz bestimmte Weise aniku­

lierbar sind. Was ntcht nur dazu ftihren kann, 

daß sie rechtlich rdormuliert kaum wieder­
zuerkennen smd, sondern auch, daß dies dar­

über hinaus kontraproduktive rolgen h~bcn 

kann . 
Mit ihrer Konzcnlflerung auf den Versuch, 

ein wirksames rechtl iches Instrument zur Be­

seitigung der Dlsknminierung der Frau zu 

schaffen, gcr"en SI upik die Grenzen des 

RechtS und $eine dialckllsc.he Struktur sOWIe 

Überlegungen in der Frauenbewegung, die 

auf eine Kmik der herrschenden Präfenerung 

des Reclm als gesellschaftliche Regelungs­
form ztelen, aus dem Blick, Das hat - wie 

sich zeigen wird - AUSWIrkungen auf Art 

und Reichwei LC ihrer rechtspolItischen for­

derungen wie ihrer gesellschaftspolitischen 
Ziele. 

[n einem ersten Schrill uncemlmml Slupik 

nun eine allgemeine Inlerprelllion des Ani­

kels 3 des Grundgcset7.Cs. Im Gegensatz zu 

der vom Bundesverfassungsgericht venrete­

nen objektiven Auslegungspr;lXis, "Wonach 

der objektiVIerte Wille des Geseczgebers, wIe 

er sich aus dem Wortlaut der Gesetzesbc­

stimmung und dem Sinnzusammenhang er­

gibt, ~usschbggcbend ist, stÜtzt Slupik ihre 

Interpretation auf die .Entstehungs- und 

Anwendungsgeschichte als ,Grund logen. ei­

nes dogmaLischen Modells. (S. 36). Sie be­

zieht sich dabei insbesondere auf die bre)(e 

Debatte um den Vorschlag von Elis.beth Sel­
ben zur Aufnahme des Absatz 2: .Männer 

und Frauen sind gleichbereehugl.« Sie 

kommt zu dem Schluß. daß . der Gleichbe­

rechrigungsgrundsitZ durch Frauenbewe­

gungen erkiimpftes Recht" (5. 40) und" Ver­

teilungsgerechtigkeit. (S. 45) sein gesell­

schaftspoli\lsches Ziel ist. Wie sie hervor­

hebL, "Wurde jedoch mcht eindeucig festgelegt . 

ob es sich dabei um »BcwerLungs- oder A l1S­

rauschgerecllligkcit. handel!. ZweI ihnu­

folge von Anbeginn in der Fr;l.uenbewegung 

zu unterscheidende gesellschafcspolitisc.hc 

Optionen: In ersterer wird .als Basis für 

Bestrebungen zur A ncrkennung elOer 

Gleichwentgkeit von Frau und M~nn . .. eine 

sozial erhebliche Verschiedenheit der Gc­
S'Chlechter (konstatiert, A. M.), die auch in 

Zukunft hingenommen werden soll., wolun­

gegen die zweite _von emer Auffassung elOer 

grundsatzlichen GleIchheit dC.r Geschl~ch!er 

aus argumenllerend ihr Ziel in einem poten­

riellen Rollenr.usch sicht«. (5.32) In beiden 

wird - so Slupik wmer - .die existierende 

Veneilung gesellschaftlicher, staatlicher und 

privater Besit2srände zur Disposition« ge­

stellt, was für sie gleIchbedeutend ISt mit 

einer beiden gemelO5amen Forderung nach 

"VeneiJungsgerechugkCII. u (5. 33) 

Eine hlstonsch sicherlich unzulässige GleIch­

setzung' wodurch gerade die unterschiedli­
chen gesellsc:h~ft<polili.,chen PriMi';;' ''n <liK­
scr beiden Positionen zugunsten der ersteren 

ncutraJi$len werden. Wohei es nIcht foufällig 

zugunsLen der ersteren geschieht. Die kon­

servative Frauenbewegung ziehe roll ihrer 

Problematisierung herrschender Bewertun-
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J7° gen von weiblichen Fähigkeiten, T.i1igkeiten 
und Taligkeilsbcreic.hen gc.r:lde nichl auf de­
ren Um- bzw. Neuveneilung. S,e vcrsl:lfld 
dies, im Gegenteil. :\ls Kritik an den Gleich­

heitsforderungen anderer, fonschrittlichercr 

Teile der Frauenbewegung. Sie befürchtete, 
daß eine vornehmliche Orientierung an For­
derungen nach eincr gerechteren Verteilung 

.gesellschaftlicher Besilzstände~ zwischen 
Männern und Fr:l.uc.n letztlich zur Anp~s­
sung der Fr~u an den Mann, bestcnfalls zu 

wechselseitiger Anglclchung fühn. Konser­
vativ 1St diese Kritik vor allem durch d~~ mit 

ihr verbundene soziale Ideal: Zid ist die Be­
wilirung der bestehenden geschlechtsspezifi­

schen Arbeitsteilung; sowohl die bestehende 

Trennung gesellschaftlicher Tatigkeics- und 
Lebensbereiche wie auch ihre bisherige Auf­
leilung zWIschen den Geschlcchtern soll er­
halten bleiben. Konservativ ist überdies die 

meisl biologische Begründung geschlechts­
spezifischer Zuschreibungen. ebenso ihr nor­
mativer Charakter. Aus heutiger Sicht inter­

essant ISt jedoch der hier unternommene Ver­
such, auf Clner positiven Anerkennung 

~wciblieher. Denk- und Lebenspro.xen und 

d3mll einer möglichen .weiblichen .. Diffe­
renz zu insislieren . Die, verweisl auf eine 
Gesellsch,ft, lfl der Frauen nicht nur dann 

gesellschaftlich gleichberechllgl 3gieren kön­
nen. wenn sIe sJCh :Js den Männern gleich an 

Fihigkeiten, Wissen el(;. erweisen. 

Daß Slupik die .Bewcnungsgercchtigkeit. 

unler den Begriff der Ven:cilungsgcrechng­
keir subsumiert , indizien die slrukrurcJle 
Domin:mz der Idee ausglc.chender Äq uiva­
lenz-Gerechligkeit im herkomm lichen recht­

lichen Gleichheilsdiskurs . Welche Konse­

quenzen das für die rechlspolitischen forde­
rungen von Frauen hat, wird nIcht :zuletzt an 

Slupiks Ausführungen selbst deutlich. 

In einem 1:weiten Schrirt unternImmt Sll.lpik 
eine genauere Fesllcgung des verfassungs­
rechtlichen Handlungsspiclraums der einzel­

nen Abs2tze des Anikels J GG. Die vicldis­

kUlienc Frage, ob Abs. I lediglich auf for­

male oder auch auf SOZIale Glclchhell abZieh , 

isc ihrer Melflung nach nicht endgühig zu 
kllren, genaugenommen aber auch 5ckund~r. 

Denn folgt man der herrschenden Melflung, 
won"h mit Abs. I I~iglich ein form,les 
GleichheiLSgebol gegeben ist, dann iSI d~il 

noch keineswegs gesagl, daß dies auch für 
Abs. 1 u. J gilt . Im Gegenteil: ~\Varum hälle 
SICh sOnst der Verfassungsgeber bemüßigl ge· 

fühlt, dem Art.) Abs.l GG die speziellen 

GleichheitsS-ätze hinzuzufügen? (S. 74) Um­
gekehrt läßt sich daraus ehcr auf eine beson­
dere Regdungsbedeutung dicser Abs:irze 
schließen. Ebenso bcziehen sich ~ uch die Ab­

sälze ~ und 3 jeweils auf unterschiedliche 

Aspekle. So eßlh;ill Slupik zufolge Absatz l 
. cin besonderes kollektives Förderungsgebm 
ausschließlich zugunsrcn von Frauen, Abs. 3 
hingegen ein Indivldualrcchdiehe.s Disk .. mi­

nlerungsverbm zugunsten beid~r Geschlech­

tcr" (S.79) Im KoHislonsfallc hat ersecres 
Vorrang. In Absacz 2 wird also ein nichl le­

diglich formalrechdiches, sondern soziales 
Gleichheilsgebot formuliefl . Dies erfordcrt 

kompenslt:rendes, formal gesellen also un­

gleiches Rech!. Zudem gehl die Verf:lSsung 
h,er über eine bloß indivIdualrechtliche Ge­
rechllgkeilSkonzeption hinaus (5.80): Den 

Frauen insgesamt., .ls SOZIale Gruppe, wird 

das Recht auf suadiche Eingri ffe zur Verbes­

serung ihrcr Lage zugesprochen. 
Das hcilk der Slaat ist n!dll nur legnimien. 
es besteht sogar ein verblfldlicher Verfas­

sungsauftrag, zur Beseiligung der gesell­
schaftl ichen Schlechcerstdlung der Frau und 

zur Herstellung von Chancengleichheit kom­

pensierende M aßnilimen :zu ergreifen. 
.Äquiv.lenzmaßst~b« ISt d~bei .die Lage der 

Männer. (S. 86), Ziel ein .Gleichgewicht Im 

gesellschaftlichen Kräfteverhältnis zwischen 

den Geschicclllcm « (5. 85). D~s Ideal des 
"potentieUen Rollentauschs. (S. 8 s) iSI dabei 

Slupik zufolge das in der Verfassung an"i· 
sienc s02.i~le Ideal, ihre posili"e Utopie. 

Die »Eignung der Idee vom potentiellen 
Rollen!3usch ~Is ChancenglclChheHskrite­
rium. besteht dabei - so hebt Slupik hervor­

"nichr ctWa darin, daß man die eXIstierenden 
Geschlechterrollen ä<]uivalefll SCtzt. Geradt 

weil sie niche aquivaieOl Sind, iSI der Sial! 
gehalten. Voraussen,ungen fü r ihre A us­

!:tuschbarkeil zu schaffen.. (S. 8s I.) Der 
SUll muß die Bedingungen schaHen, daß die 

bestehenden Geschlechlerrollcn ausllusch­
bar SInd. Nur auf diese Welse ist em Macht­

gleichgewICht im Geschlechterverhähnis er­

reIChbar. 
Slupiks Interpretation ~Ielh SICherlich die 
fortschriltlichste und zugunsten von Frauen 
wClIes!gehende Möglichkeit der Auslegung 
tle~ GleichheitsgTllods>lzes d~r Frltlen kön­
nen hiernach zur Herslellung eine,; (Macht-) 

Gleichgewichts Im Gesch!echterverhiiltnis 

und der realen Möglichkeit des pOlenIleIlen 
Rollcnuuschs die Bcselllgung ,'on direkter 
wie indirekter Diskrimtnierung (im Recht 
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und in der Wirklichkeit) sowIe nachtcilaus­

gleichende, kompensatorische Regelungen, 

deren ~Relchweitc lediglich von dem sozden 

Ideal der Geschlechtcrp.l.rit:it .. . begrenz t 

wird . (S. I )6), fordern . Das iSI gleichsam das 

verfassungsrechtlich abgesicherte em;'lnZlp~­

lOrisehe Optimum, das - wie klar sein dürfle 

- noch keinc~wegs lusgeschöpfL iSI. 

ZugleICh aber treten nun die strukturellen 

Grenzen des in unserer Verfassung fonnu­

lienen Gleichheitsverslandnisscs deutlich 

hervor. Vier Punkte möchte ich abschließend 

hervorheben . 

Erstens: Hiernach dominiert im Recht ein 

quantitaliver Glelchheitsbegrifi. Er ist am 

Bild der Waage und der Äquivalenz onen­

lien. D,e gesell~chahl ichen Möglichkeiten 

der Frau werden an denen der Männer als 

Benachteiligung erkannt. Dies gilt es auszu­

gleichen, bis sich die Lage der Fr~uen der der 

Männer angeglichen hat, ein Gleichgewicht 

ZWIschen heiden hergestellt ist. Die Siluauon 

der Frauen ist dabei prim~ r 1.Is Schlcchterslel­

lung, als Mangel Im Blick. 
Zweilens: Die Anerkennung der Glelchhen 

der Menschen ist Grundlage für die Aner­

kennung ihrer Glcichbcrcclnigung. Im mo­

dernen Glcichheasdiskurs wird 2war nicht 

die Verschiedenheit der Menschen geleugnet; 

sie gilt als Voraus~et1:ung . Doch seine eman­

zipatorische ErrungenschJ(t gegcnLiber der 

Stiindegesellschaft des feudalismus liegt vOr 

allem darin, daß in ihm die Verschledenhei\ 

der Menschen als sekundär crkl~n wird, als 

unwesentlich gegemiber den allen menschli­

chen Wesen als solchen gemeInsamen Fäh ig­

keiten und daß auf dieser Grundlage :!lien 
Menschen - eben weil und ,"soweit sie 31s 

Menschen alle gleich s,"d - die gleichen 

Rechte zugesprochen werden . 5~ine histon­

sehe Grenze lieg\ Jedoch zugleich eben hIe­

rin . Denn damit ist eine diskUrsive Unfähig­

keit verbunden, die Verschiedenheil der 

Menschen anders als ein sekundäres Ph~no­

men zu betrachten, von dem abgesehen oder 

d~s kompensalOnsch ausgeglichen werden 

muß. 

Für frauen bedeutet dies im positiven Sinne, 

sie werden nunmehr endlich - wenn auch 

aufgrund gesdlscl13ftlicher Benachteiligung 

nicht Immer real , aber doch potentiell - als 

den MiinMrn gleich an Fahigkeiten und da­

mit gleich an Rechten angesehen; darin lag 

und liegt das emanzipatorische Potenti:J..I des 

Gleichheirsbegriffs fur Frauen. DIes impli­

zien aber .rtdererseits, daß die Anerkennung 

ihrer Verschiedenheit nur nachlr~g1ieh bzw. 

In neg3tiver und damit letztlich diskrimmle­

render Form möglich ist, als elwas nlmlich, 

wa$ Frauen gemessen an den MöglichkeiteI) 

von Männern benachteiligt und daher ausge­

glichen wcrden muß. Das Rech\ der Frau auf 

Gleichbehandlung mit dem Mann sowie auf 

kompensatorische UngleIchbehandlung wird 

dementsprechend mil ihrer Gleichheit b2:w. 

mil der Forderung begTÜndet, daß sIe als 

gleich an Fähigkeiten anerkannt wird. 50 be­

tOnt Slupik auch die Sonderrolle rechtlicher 

Rege.lungen wie den MUllerschuoc, da h,er 

»nicht etW;l das Prinzip der faktischen 

Gleichheit die Rolle eines Grundes hir ein 

Recht auf rcchtliche Ungleich behandlung mit 

M:innern (spielt), sondern em Umstand, 

nämlich die Schwangerschaft, der beim 

männlichen Geschlecht gar nicht auftrelen 

kann~ . (S. 90) 
Mit anderen Worten : Im herkömmlichen 

GleIchheitsdiskurs ist es in einem ganz 

grundlegenden Sillne nicht möglich , Ver­

schiedenheiten der Menschen als g/elchwnt'g 
nebeneInander bestehen zu lassen, also in 

einer nicht hierarchisierenden und damit 

nicht diskrimmierenden Welse an2:uerken­

nen. Seine diskursive Logik 2wingt, Im Ge­

genteil. zU einer Subsumtion unter ci 'I angeb­

lich allgemeines Drilles, den Menschen, d:lS 

sich inzwischen nUr allzuklar als patriarchal­

hegemoniale nonnative Verallgemeinerung 

.männlicher« Vorstellungen, Denk - und Le­
bensweisen erweis!. Die Anerkennung der 

Menschen ~Is gleiche und damit gleich ;'In 

Rechten impliziert die diskursive Unmög­

lichkeit einer rechtlich posili\'cn Anerken­

nung ihrer Verschiedenheit. 

Drinens : Die Frau mag sich daher drehen 

und wenden wie sie will, im herrschenden 

Gleichheitsdiskurs ist Maßst:l.b fur ihre 

Gleichberechtigung immer der Mann . Er ist 

Subjekt dieses Diskurses, die Frau tril! nur In 

Rehllon Zu ihm auf. Die pr~u ist kein gleich­

berechtigles, denn das hieße, eigensländiges 

Subjekt. Die Fonnulierung ihrer Rechet gehr 

nlchr von ihrer gesellschaftlichen Situallon 

aus, von ihren fähigkeiten. Erfahrungen, 

Kompetenzen und ihren In(eressen. Die ge­

sellsdddiche Lage des Mannes, seine Fahig­
kellen, seine nonnaliven Srandards sind 

Gradmesser für Ihre emanzlpalorische Ent­

wicklung. 

Vienens: So präfentrr diese GlelChhemkon­

zcption auch das gesellschafrspolitische Ideal 

des pOtentiellen Rollentausches. Es soll ge-

37 1 
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372 sellsch:tftlich möglich werden. daß di~ beste­
henden Rollen austauschbar werden: Frauen 

ebenfalls gleichberechtigt im Beruf tätig sind 
und Männer familiale Aufgaben übernehmen 
können. Es geht nicht 1Il erster Linie d~rum, 
bcstehende Rollen in sich zu problematISie­
ren, sodaß Frauen also von ihren Erlahrun­

gell unJ Interessen her bestimmen können, 
wie He arbeiten, Karriere m~chen, wie sie 

F:unilie, Kinder und Leben mitemander ver­

btnden waUen. 
Die in der aktuellen Di~kuss\On um eine 

Gleichheit ohne Anglelchung (Ute Gerhard) 
artikulierte Erlahru.ng des Zwanges zur An­

passung "On F~uen ln herrschende. von 
Männern gemachte Standuds erweist sich 

hiernach also nicht als Zufall, als dem Gleich­
heitsdisku rs lediglich :iußerlich, sondern es 

zeigt sich, daß dies ein immanente.s, cin mit 
dem darin präferierten Glelchheitsverstä/1d­
nis strukturell verbundenes Problem is\. Da 

für Slupik die diskursive Logik des rechtli­

chen GlelehheiLSdiskurses keIn Thema i~t, Slt: 

diesen lediglich. so radikal wie moglieh, ~uf 
die Frauen ausgedehnt sehen möchte, Libcr­
sieht sie, wie sie damit patriar<;hale Denkwei­
sen und Ausgrcn7..ungen reprodUZiert und 

daß die Gleichberechtigung der Frau clgent­

lich einer Korreklur des in der Verfassung 

formulienen GleichhCltsverst,ndnisses be­

darf. 
Alldrea Mathofer 

Hont DreIer, RechtsleIne, Sta4wozlologte 
lind Dl'mokrallelheone bel Hans Kelsen, 
Baden-Baden (NonlDS- VerldgsgcJclJschajt) 

1986, J2.l S., 69,- DM 

Viele halten ihn noch heute für den JUTlsten 

des Jahrhunderts: Hans Kclsen, den Begrün­

der der Reinen RcchLSlchre. Und dach ist, 
wie jcdennann weiß, die Formel vom JUTI­

sten des J.a.hrhundens alles andere als unum-
5triICen. Schon In der Diskussion mit den 

Weimarer Ze.itgenossen überwogen die skep­

tischen Stimmen, ja mehr noch. für die Mehr­
zahl der dam:uigen Staatsrechtslehrer vollen­

dete Kclsen in seinem System die Entleerung 

des junstischen Denkens, wie sie durch den 
slaatsrechtlichen PositiVismus des 19.Jahr­

hundens bereits eingeleitet war, Wlr die 

Reine Rechtslehre der .bewußt erreIchte 
Nullpunktft (Smcnd) jUrlSti$cher Reflexion 

überhaupt. Auch nlch dem Zweilen Welt­
krieg, in der Zeit der naturrechtlichen Keh­

ren. galt die lheorellsche Abgehobenheit und 
ethische Indifferenz als das entscheidende 

Manko dieser Theorie. und in den fünfziger 
Jahren gehöne es zum unhIOterfragten Allge­
meingut deutscher Juris!en, Kelscns Positi­
vismus eine Indirekte Mitschuld an der 

Machtergreifung der Nalion~lsoz.ialislen 7..U­

zuschreiben. Es iSI bezeIchnend, daß noch 
Ernsl Bloch in seinem J 960 erschienenen 
Werk Nd tlIrre,ht und meni(hli(h~ Wiiyde 
bruch los an dieses Urteil anknüpfte und in 
der Reinen Rechtslehre nicht meh r zu sehen 

v~nnochtc als einen sich selbst überschlagen­

den fonnalismus, etn völlig sinnemlcencs 

Rechtsdenken. 
Diesem Uneil möchte Harst Dreier wider­

sprechen. Für ihn ist das Werk des Jurislen 
Hans Kelsen mc!H dJ..S Produkl eines weItab­

geschiedenen Theoretikers. der, im Mythos 
vom elfenbeinernen Tunn der Wis~enschaft 

befangen, eine unwirkliche Reclusphantasie 
hervorbringt, sondern der zum Großtcil ge­

lungene Versuch, eine den Problem lagen der 

emwickelten bürgerl ichen Gesellschaft ange­
messene-Rc<:hl.Slheorie zu begriindtn. Es iSI 

das in welten Teilen gelungene Ergebnis eines 

mit ungeheurer Strenge und Selbsldisziplin 

durchgeführten Bemühens. eine konsequem 
nachrnet~physischc und radibl wertrcl.IIVI­

sli~che Rech Islehre auszu~rbellen, .die den 
Objektivillts- und EKakthellsansprüchen der 

Naturwissenschaften und damit dem .wis­
senseh~fdichefl Anspruchsniveau der Mo­

derne' gerecht wird« (5 . 27). Denn auf die 
moderne Gesellschaft amwone J<elsen mll 
einem verfassungstheorctischen Entwurf, der 

die Konungenzerfahrung des modernen Sub­
Jekts akzepllert, den Schnt! zum .Dezisionis­
mus< bewußt vollzieht und der vorbehahslos 

für die Demokraue optiere. Als Konsequenz. 

aus der Einsicht in den "Prozeß zunehmen­
der Verweltlichung des Denkens,., .der Ent­

gÖlIlichung der Welt" (S. 99), entstehe hter 
ein Entwurf, der durchdrungen sei von der 

Überlegenheit offener dcmokr:lIlscher Ver­
lahren und der -nicht, wie man vielleIchI 

meinen könnte. nur ein längst vergangenes 

Ideal der Epochc des Aufklärung.m'lUrrechts 
mit dem Glauben an die rallon.lit~itsverbÜr­

gende Kraft der Diskussion bcschwö{l, son­

dern um die Änderungen der GesellschlfLS­
struktur WIe der politISchen Or~a1llS3110n mit 

ihren Folgen für die Entscheldungspro7.esse 

weiß" (S. 192). 
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Ein anspruchsvoller Enlwurf also, und Horsl 
Dreier hu die$cn Entwurf auf eine, wie ich 
linde, d'urchwcg gelungene Weise nach ge­

zeichne!. Demnach selzen Kclsens Überle­

gu~ge" damit ein. die Rechtswissenschaft :Js 
eine eigenständige, sIreng wissenschaftliche 

DIsziplin zu begründen (5.30) . Diese Wis­

sensclufr ver.chreibr sich ganz dem großen 
Mysterium des Rechts, dem rechtlichen Sol­
len als dem Sollen emer dauerhaften Rechts­

ord nung, und umerschcidel um ihrer \Xfis­
sensch:.ftlichkeit und Exaktheit willen streng 

"lwischen nltürJicher und imelJigibler WeiL, 

zwischen »Recht und Fakl. Wen und Welt, 
GeIst und N3tur. (S. 52). Ganz In der Tradi­

tion des Neukantianismus stehend (S.3), 

begründet Kelsen die Rcchtsthcorie als nor­
mative D,sz,plin, die ausschließlich die Gel­

rungsebene rechtlicher NomUllvitiit zu ih­
rem Them:l. macht, oder genaue.: die uber ein 
System von Rechtssätun den Inhalt des Sin­

nes von Willensakten oder Rechtsnormen 

konstilUtierl und zu ermillcln versucht 
(5. 196 ff). Gegenslandskof!slitUlerend ist der 

Erkenntnisakt in dieser Lebre deshalb nur 
in~ofem, als durch ihn präsknplJve Sälze In 

deskriptiver WClse erfaßt werden kön nen . 

Erst durch ein 3rtifizielles Deulungsschema 
beschreibender Rcchtssiitze wird es fur den 
Juristcn möglich. das posuive Recht als sinn­

volle Ordnung zu verstehen. Und erst durch 

die Annilime, daß diese Weh de~ Sollens in 
einer hypothetischen Grundnorm ruin, die 

Kelsen später durch das Konzept vom Sm­
{enb~u der Rechtsordnung erg:inzt h~t, ge­
lingt es der Jurisprudenz, den Objektbereich 

ihrer eigenen DiSZIplin "ZU besllmmen und 
diese Welt des Sollens 1ls normativ geschlos. 

sene Ordnung deuten zu kÖnnen. 

Bei diesem Enlwurf iSI nun aber von grund­

legender Bedeutung, zu erkennen, daß KcI­
sen dlmit ~war an die Idee des transzenden­

talen Verlahrcns anknüpft, dieses in einem 
entscheIdenden Punkt gleichwohl modifi­

ziert. Wie Horst Dreier in einem sehr schö­
nen ideengeschichdichen Abriß zeigt 

(S. 56(f.). rcimgt Kelsen die Transzendemal­
logik nämlich von allen mel3physlschen Bei­

mengungen und Verunreinigungen. Während 
Kam in der Rechtslehre an dem unbedingten 

Po~tulat der praktischen Vernunft fcsthieh 
und somit dem Naturrecht im Sinne eines 

Vernußftreclus Iferhaftel blicb - em Wert be­
zug, der sich als OrienlJerung ,n einer über­

geordneten Idee auch 111 den unterschiedli­

chen Spielarten des Neukantianismus fon-

sctzte (l:l.Sk, Cohen, Stammler und Rad­

bruch) -, ist das Rechl bei Kelsen nur noch 
reine Sollellsordnung, grundsätzlich geschie­
den von anderen normativen Ordnungen wic 

Religion, Moral und Naturrecht. Die Idee 

einer Fundicrung des Rechts in eInem unab­

~derlichen und allgemeingültigen Ur­

sprungsprin:z:ip wird cndgühig fallengelassen. 
Aus dem zwingenden Postulal wird eine 

mögliche Annahme. "Die Grundnorm ISt ... 
keine unausweichliche Größe. Sie fungierl 

lediglich als Platzhalter der Idee der N orma­
lIvidit, Man kann sie wählen und sich damit 

auf die norm:uive Deutung des Rechumate­

rials einlassen oder auch n"ht « (S . 88). 
Aber nur wenn m3n SICh auf die normalive 

Deutung des Rechtsmatuials einl:illt, ist es 
n:lch Kelscn möglich, Rechtsverh;iltnisse als 

Reclllsverhällnisse wahrzunehmen. Rechtli­
che Ordnung ist aber nicht Ausdruck emer 
Idee des richtigen Rechts, sie hat den Bezug 
zur alteuropaischen Vorstellung eines richü­

gcn lebens ebenso eingebüßt. wie sie meht 
mehr ~n die Kon~ef'tc einer formakn, nur 

noch auf das gerechte leben zielenden Ethik 
anzuknüpfen vermag. Kelsen rellckllerL da­

her, daß (bs Rechl lls eigenständige Ord­

nung aus dem Lcbensprozdl der Gesellschaft 
ausdi{{erenzien wird und, vermittelt über 

den modernen Pulamentarismus, sich mehr 

und mehr zu einem Instrument gesellschaftli. 
eher Entwicklung und ihrer jeweiligen Mehr· 

hellskoalitionen gestaltet (S. 91 fL). So wie 

für Nikhs luhmann die Rechtsform m!l ih­
rer Ausbreitung und Änderbarkelt zuneh­
mend den Charakter der Tnvlalilät annlmml, 

so sieht auch Kelscn, dJß das Recht im Zuge 
seiner Vollpositivierung in eine beliebig 

handhabb3re Ordnung zur Gest:l.ltung und 

Umgestaltung der Gesellschaft verwandelt 
wird. Und so teilt die Reinc Rechtslehre mit 
dem modemen Äqulvalenz{unktionalismu, 

und dem .'taat5rechtlichen PositiVismus die 
Eigenschaft, .Ausdruck des realen Abstra­

hierungs- und Rationalisierungsprozesses zu 
sein. Mil ihrer These von der immanenten 

Belieb,gkeit des Rechts spiegelt sie die - vir­

tuell - totale Verfügungsgewalt der Gesell­
schaft über SICh selbst widcr~ (S. ) 04). 
Schon von ihrer theoretischen Anlage her 

erweIst sich die Reine Rechlslch re deshalb 

viel stärker realitätsbcwgen, als gemell'lh in 
angenommcn wlTd. Gerade weil Kel~cn die 
Resultalc des Prozesses der Rationalisierung 

weil ernster mmmt, als viel~ seiner konserva­

tiven Gegenspieler, bnn er die repräscntllJvC 

J7J 
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374 Demokratie als die einer hochdifferenzlcrren 

Gesellschaft angemessene .Staalsfonn. be­

greifen. Drcicr zieht somit gegen die eigene 

Imcrpret3110n und gegen dic eigene These 

Kelsens. daß die Reine Rechtslehre einc 

Thcoric des positiven Rechts schlcchlhin sei. 

eine Verbondung zwischen den Elemcmen 

des Werkes. die dieser zeit seines Lebens als 

zwei ul\\Ierbundcn nebeneinander SIehende 

Teile belfachtct hat. Da Kclsen Jede f'undie­

rung des Rechts in eIner vorgcordneten fdee 

des Guten ablehnt - u"d d. h., .nonkognivJ­

stische Ethik mil positivistischcr Rechl5theo­

rie verbondcl. (S. 246) -. bestehe zwischen 

der neulralen. uni\lersalistischcn Rechtslehre 

auf der einen Seile und dem persönlich f avo­

ristenen Modell einer demokratischen Ver­

fassungs{orm auf der anderen SeIte ein deut­

liches Korrespondenzverh:ilmis (5 . 149). 

Wenn Kclsen in seiner Demokratielheorie 

auch zunächst sehr abstrak I :u1se12t und die 

Demokr:llie aus einem recht ahistorischen 

Begriff der Freiheit entwickelt, 50 zeigt 

Dreier Insbesondere im fünften Abschnitt 

seiner Untersuchung. gelangt er doch zu ei­

nem klar verfahrensorientienen Veri"assungs­

konzept. Für Kelsen in d~r demokralische 

Veri"assungssla:lr deshalb nichl Ausdruck ei­

ner .immer schon vorausgescrztc(n) und vor­

auszuselzende(n) Basis von (An-) GemeIn­

samkeiten. (S. 2 S'). sondern ein in ~ich rniln­

nigfach gebrochenes System. das in scinen 

wesentlichen Teilen auf der Pramlsse der Un­

gewißhe.it. luf der Grundl~gc von Schwan­

kungen operien. J<ompromiß, Interessen­

kämpfe, prinzipieUc Ermögliehung des poli­

tischen Ausgleichs und den btsundigen Ver­

such. rninoritiire Positionen Juswhahen und 

diese nicht per staatlichen AUlOmatsan­

spruch hors la loi zu stellen - d~s sind für 

Dreier die wescntliehen Konstruktionscle­

mellle der Kelsen'schen Demokrauetheoflc, 

zu der es in einer entzauberten Weh keine 

Alternative gibt (s. '91). 
Wenngleich m:m bei der Lektüre des Buches 

von Dreier bisweilen den Eindruck gewinnt, 

daß der Autor selbst eine normative Letztbe­

gründung der Demoknric für möglich oder 

wünschenswert hält (vgl. elwa S. 18} ff., 

S. 192 H., Fn . 194 einerseits; S. '59 fL. Fn. IS 

anderersetts). so muß es dennoch als Ver­

dienst dieser Untersuchung gewenet werden, 

die Verbindung von Reiner Rechtslehre und 

Werlrelativismus mir üben!eugcnden Argu­

men ten dargestellt und schärfer als je zuvor 

herausgearbeitet zu haben. Damit stelh SIch 

Dreier flicht nur zu Recht gegen ,ene Inter­

prc13tionsrichtung. die gerade diese enlsche;­

deode Leistung des Kelsen'scben POSllivis­

mus heUle wieder revidieren möchte' , Dreier 

lunn zudem deut.lich machen. wie sehr die 

Reine Rechtslehre. indem sie ~uf eInen auf 

sich selbst verweisenden Sollensbegriff insi­

suer!., mit Mn Webers Konzept der legalen 

Herrschaft kommuniziert und dlmlf an die 

Auffassung anknüpft. daß die Schaffung und 

Abänderung beliebigen (bcslehenden) Rechts 

im demokratischen Verfassungsst~al durch 

formal. gcwillkürte Satzung erfolgt. Kelsen 

stand also in diesem Punkt ganz nahe bei den 

Verfassungskonzepten in Weimar, die primär 

prozed u ral. an den experimentellen Formen 

politischer Willensbildung ausgcnchtct wa­

ren (H.. Heller, Anschutz, Thom:l u. a.); und 

aufgrund seiner wertrelallvistischen Prämis­

sen bleibt Kelsen für die WeiterentWicklung 

emer solch pluralistischen Rechtstheorie, 

vielleicht mehr noch als jene. einer deT" ersten 

;. nsprechpanner. 

So sehr es dem AUlor Infolgedessen gelingt, 

den haufig vorgebrachten Vorwu rf der Affir­

mation weitcslgehend zu entkräften und Kel­

sen damit vor einer ~lz.u schnellen Verurtei­

lung im Sinne der .Denkblockade der Nach­

kriegsj:lhre. (5.1.2.5. Fn.367) in Sehulz zu 

nehmen, so wellig haltbar ist doch letztlich 

die - von Dreier wohl venretene - These. daß 

die Reine Rechtslehre nun t:!tsächlich etne 

wen- u~d wertungsneutrale Rechtslehre dar­

Stellt. Es ist sicher n,chl von der Hand zu 

wcisen, daß Kelscns Begriffsappar.lt ein ho­

hes Maß an Objektivität in der RechtsWissen­

schaft sicherstell!, aber dieses System der rei­

nen Begri He I~t deswegen noch lange tllcht 

.neutrak Denn ~_u einer Zeit, zu der selbst 

die bürgerliche Philosophie in Deutschland 

die Wahrheit eines rein techntsch-wissen­

schafdicben LebensenIwurfs infragez.ustellen 

beginnt. bleibt Kelsens Programm in einer 

eigentümlichen Weise naiv szientistisch und 

fonschrinsgläublg, und das nicht nur in ei­

nem wissenschaftsthcoretischen Sinn. Indem 

Kelsen den Qbjektiviüts- und Allgcmein­

heilsanspruch des posiuven Rechts - mag 

dieser fur den Theoretiker der Reinen 

Rechtslehre auch gewIsse ~lIgemcine s02tlle 

Voraussctzu ngen haben - nicht als leistu ng 

der rcinen Vergesellschaftung dechiffneren 

I VgL nur R.1H DrelC:r, Recht - Monl - IdC'o]OK[L", Studlt:n 
Lur R.ochtst.hc-onc. FI'";)Jl1dur' '981, $. lI7If.. S 11.1; 

S .• 80fl., S. JO~. 
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kann, sondern ganz im Gegenteil diesen Uni­
versalismus als Leistung der wissenschaftli­
chen ExaktheIt und Rationalität hinstellt 

(S.98), verfehlt er vollständig ein Unterneh­
men, das die Form des abstrakten Rechts 

eben als Reclmform der bürgerlichen Gesell· 

schaft begriffe. Kelsens gesamte Konstruk­
tion scheidet jede kritische Reflexion auf das 

abstrakt fonn11e Recht aus ihrem Katego­

rienappuat aus und findet som it kein reflexi­
ves Verhältms zu dem aus der reinen Ver­
nunft geborenen Kosmos strikter Normpro­

gramme. Wenngleich Kelsen demokratie­

theoretisch gesehen auch ein Pluralismus­
theoretiker war, so blieb er in se"'en rechts­

theoretischen Grundlagen doch stets ,Uni­

versaJise<. Daß im AJlgemeinheiLSanspruch 
des FormaJrcchLS selbst ein Macht- und 
Herrschaftspotential :tJlgelegt ist, das, neben 

aller darin enlhaltenen Rational ie;it, auch erst 
ermöglicht, Ullgleichnamiges komparabel zu 
machen und alles Nichtidentische vinuell 

auszuscheidtn, blieb jedenfalls (ur Kelsen 

Zeit seines Lebens ein fremder Gedanke, d. h. 
auch. die Reine Rechtslehre e.ntscheidct sich. 

vorweg, nicht anders :ds der ,bürgerliche 

Kh.<scnfeind<, für die Ordnung. 
Und noch in einem weiteren, ganz. wichtigen 
Punkt hätle ich mir von Dreier etWas mehr 
Selbstvertrauen in die konsequente Umset­
z.ung seiner eigenen Einsichten gewünscht. 

Auch KeJsen muß, wenn die Reine Rechts­

lehre über die Funktion ihrer fortlaufenden 

Selbstbestätigung hinaus denn irgendeincn 
Sinn haben soll, davon ausgehen, daß es Evi­

denzen für die Möglichkeit einer begründen­
den Subjektivität gibt. Daß sich aber die 

moderne, auf Technik und Wissenschaft ge­
grundele bürgerliche Gesellschaft aus der 

Perspektive des Vemunftsubick ts erschließen 
läße, ja daß die hyperkomplexe, funktional 
differenzierte Weltgesellschaft das Produkt 

menschlichen Willens sei und vOn Menschen 
beherrscht werde, ist eine Annahme, die im 
Zeitalter der .technischen Realisation « 

(ForsthoH) massiv infragegestellt werden 

muß. Zwar scheint das Schlagwort von der 

~Entz.uberung des Suat<"-S~ (H . Willke) die 
Staatslehre noch nicht erreicht zu haben, aber 
im Lager der Soziologie mehren sich doch die 
Summen, die die klaSSISche Tradition einer 
politisch definierten Gesellschaft nun selbst 

hinterfragen. Daß die Politik noch al5 Kulmi­
nationspunkt aller Willen und Interessen der 

Menschen und Bürger gefaßt werden kann, 
diese Annahme selbs! ist heute problematisch 

geworden, und die Konsequen~en, die sich 
aus dieser Entwicklung ergeben, wird auch 

Kelsen in einem Punkte sich vorhalten lassen 
mlissen: nämlich ob toS sich die Reine Rechts­

lehre mcht gu zu einfach macht, wenn sie die 
Frage nach der Einheit des Sttutes als einem 

die Gesellschaft zusammenhaltenden Herr­

schaftsverb:tnd nur noch als Frage nach den 
Bedingungen der Einheit der Rechtsordnung 

eines solchen Herrschaftsverbandes 7.uläßt -

und sie überdies auf rein formalistische Weise 
lösen zu können meinI. Es sollte doch wenig­

stens nachdenklich stimmen, wenn heute 

Überlegungen immer nachhlltiger plausibel 

erscheinen, die alle Bemühungen für obsolet 
erklären, den Begriff der Einhen des Rechts­

systems für die VerfassungsIchre z.u reiten, 
die vom Zerfall der klassischen Einheitskon­

zcptionen ausgehen und den Verlust staatli­

cher Ordnungs- und 5teuerungsleismng 
durch das Konzept einer _agon:Jen KompJe­

xitit« crsetzen wollen'. Und es sollte auch zu 

denken geben, wenn selbst Niklas Luhmann 
in einer neueren Vcroffendichung entschie­

den da~on abrückt, die Einheit des Rechessy­

stems von einer ~orausgesetzten Grundnorm 

abhängig zu machen und von der gegenwär­
tig so prekären »gesellschaftlichen Überde­

termination" des Reehts spricht, die nach 
Luhmann dazu zwingt, die VOf"SH:l1ung von 
der Einheit des Rcchtssystcms strikter noch 
als Kelsen rein prozedural zu fassen, sie von 

allen vorausgesetzten Elemeneen z.u be­
freien). 

Überprüft man die hier (und andcrnons) 
vorgetragenen Thesen im Hinblick auf ihren 
verfassungstheoretischen Gehalt, dann deutet 
einiges darauf hin, d.>ß wir uns inmitten einer 

Entwicklung befinden, in der die moderne 

GeseU:ochalt aJs politische Gesellschaft zu 
verschw inden drohe. Scheln bar hat die bür­
gerliche G esellschlf t auf Grund der ihr ei­

gentümlichen ALlfonomisierungseeIldenz in­
zwischen einen Grad an Unabhängigkeit er­

reicht, daß das ~einigendc Band, die gesell­
schaftliche Synthesis_ (5. 124) gerade nicht 

mehr in nonnativen Zusammenhängen ge­

sucht werden darf; und wir leben wohl in­
mitten einer Umbf1.lchpha~e, Iß der eine Ver­
fassung immer deutl.icher sichlbar wird, die 

z K.a.rl-Ha.oz l.....idt:ur. Compulcrkultur und E"olulJon ~cr 
Me-lhodcndiskuulon 1ft d l' t R~chuW15-~CnH:h",{(. Zu, 
Thconc rechtlichC'o Entu:hcldens In kornplell' t:,n H.s.nd­
lu.&.iddcm. in: NlSP 7~ ('988). 5. 1, 8 Ir.. S. 1». 

) Nilc.lu LuhmOlnl'l. POSHI'!1.dt 1.1~ Sdb.stbc:.sl1mmthelt "eJ 
Rech". ,n: R«hu<h«m~ '9 ('988). S. ,,11 .. S.l~ . 
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nur noch als Anhängsel des materiellen Pro­

dukuonsprozesses ohne eigene Autonomie 

und ohne eigene Substanz mügeschleift wird. 

Es ist klar, daß dieser Abbau nonnativcr 

Strukturen und ihre fortschreitende Erset­

zung durch kognitive Mechanismen unter 

dem Vorzeichen einer weltweIt vemet~ten, 

spezifisch neuzeitlichen ZeitökonomIe mll 

dem Kategoriensystem der Reinen Recht.<­

lehre schlechterdings nicht m begreifen ist. 

Nun spricht, wie schon ~ngedcutct, fur 

Dreier, daß er vor diesen Problemen flicht die 

Augen vtrschließt und darauf an den ver­

schiedenslCfl Stellen seines Buches zurück­
kommt; etwa wenn er der Interpretations­

lehre in Kelsens System beschei nigl, d.ill sIe 

dort aufhöre, »wo die konkreten Probleme 

der Rcchcsdcutung anfangen« (S. 145 fL, 

S.Lj8). Oder wenn Dreier in der mIt Verve 

und Temperamem gesch riebenen Schlußbe­

traclnung dieses Problem soglr in den Mit­

telpunkt rückt, wenn es heißt, daß die gt­

samte Konstruktion Kelsens mil der Fnge 

nach den Bedingungen stehe und falle, die 

individuelle wie kollektive freiheit auch 

heute ermöglichen und sichern. "Kelsen be­
schwört diese Verhähmsse, ohne uber ein 

tragfähiges K011Zept zu verfügen, das Aus­

kunft über ihre Realisierungsbedingungen 

gäbe. Oft bleibt er bei der Idee autonomer, 

freier Rechtssubjekte slehen, die in merk­

würdig ungeschichtlich.:r Raum- und Zealo­

sigkeil ihr Recht, illre Gesellschaft, ihre De­

mokratie praktisch- täl!g herstellen. Die nicht 

nur für uns entscheidende Frage dürfte aber 

sein. ob eine dcranige Vorslellung menschli­

cher Subjektivil~t und Individualität, vOn 

Autonomie und Selbstbesümmung über­

haupt noch angeme,sen oder nichl berells 

hoffnungslos antiqUlen ist - (5.290). 
Daß auch Kelsen naeh der ungeheuren intel­

lektuellen Anstrengu ng, der er sich zweifellos 

unterzogen haI. nicht viel mehr bleibt als der 

Glaube an Immanuel K1nt und "an die Wirk­

samkeit menschlicher Vernunft. (5. 290) -
darin wird man Horst Dreier vorbehaldos zu­

summen können. Htnzuwfügen wäre nur) 

daß die ungebrochen aktuelle Aufgabe der 

Verfassungstheorie dann sicher nicht darin 

bestehen wird, »Reehr, Staat und Demokraue 

als Einheit zu denk~n. (S. 294)' Vor diesem 
Hintergrund wird sie sich vielmehr - und das 

mit aller Enlschiedenheit - die Frage stellen 

müssen, ob sie Recht, St:tal und Demokrauc 

überhaupt noch als Einheit denken kann. 

ThomaJ Vemng 

j. Pereh, Demokratie und soziale EmanZIpa­

tion. Beiuige zur VerbssungscheoTle der 

bürgerlichen Gesellschaf t und des Sozialis­

mus, J-1amburg (VSA -Verlag) J 988, 240 S., 

29,80 DM 

I. Ganze juristische Bibliotheken werden, 

WlC man weiß, durch einen einzigen F~-der­

strich des Gesetzgebers Makulatur: Wie aber, 

wenn der Federstrich nicht vOm Geselzgeber 

kommt, sondern von der Zellgescluc!llc? 

Machen wir uns klar: Abgesehen VOn der 

UdSSR, Albanien und China gibt es keine 

sozialistischen länder mehr; bei genauerer 

Betrachtung iSI auch die UdSSR nicht mehr 

das, was sie einmal war. DDR und BRD 

stehen kurz vor einer noch vor wenigen Mo­

nalen von niemandem für möglich gehalte­

nen \Xiiedcrvereinigung, und dies, man mag 

es begrüßen oder bedauern, zu .. kapitalisti­

schen Bedingungen~. Wie es aussieht, wird es 

die Weh, so wie wir sie erlernt haben - mit 

dem Grundwiderspruch zwischen kapitalisti­

schen und sozialistischen Ländern - nIcht 

mehr geben; angesichts der Umweltproble­

m~tik darf man bezweifeln, ob der Gegensatz 

ZWischen Kapital und Arbeit gesellscllaftsin­

tern jene dominierende Rolle (in der einfa­

chen Form des K~mpfes um die Verteilung 

von gesellschaftlichem Rtichtum und gesell­

schaftlicher Macht) spielen wird, die er über 

ein Jahrhundert gespielt haI. Um aU diesc 

Fragen und Probleme kreist aber der von 

PereIs vorgelegte Sammelband "Demokratie 

und soziale Emanzipation«; müssen WIr also 

das WOr! von der Makulatur erweitern? 

z. Der Sammelband ist in zwei große Ab­

schnitte aufgeleih: .Freihensrechte und bür­

gerliche Gesellschaft" und -Freiheitsrechte 

und Sozialismus«. Im ersten Abschnitt wid­

met sich Perc1s dem Problem des Gnmdkon­

senses ( .. Grenzmarken der Verfassung., 

Il H.), der nationalsozialislischen Vergan­

genheit der furchtbaren Juristen (.Die Re­

StaUrallon der Rech Isleh re nach ',945-, 
35 fL), dem ewigen Problem des poJiuschen 

Slreiks (~Die RechlmäßigkCll des polltlschen 

Demonstral!onsstreiks~, 64 fL), dem neuen 

Konservativismus nach der Wende (»Die 

rechtlichen Instrumentaflen des Neo-Kon­

servativismus., 107 H.) sowie dem Verhältnis 
von Grundrechten und Demokratie (.Sind 

Grundrechte lind Demokratie unverClfl­

bar?, "9 H.). Die Beilräge zu dem Problem­

feld .Freihcltsrechte und SOZIalismus .. be­

schaf ligen sich mit den Rcfonnen bzw. Rc-
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formversuchen In Polen, der Tschechoslow~­

kCI und der UdSSR Anfang der 80er Jahre 
bzw. seH '986; die Themcnstcllung buft mit 
den Beiträgen zum bürgerlichen S~t teil­

weise (soweit überh~up. möglich) parallel. 

Die Verfassungstheorie der Breznev-Zcll 

("Der s.aaclich verordnete Sozialismus«, 
t4J fL), die Austragung von Meinungs- und 
Interessengegens~ll:en im Sozialismus (,)Mei­
nungsfreihci. und Sozialismus«, 16 r ff.; 
_Koalitionsfreihen und ,realer' Sozialismus~, 

In H.; .RcchlSlYpus und gesellschaftliche 
Aneignung., '90 ff.) sowie die Reformen der 

sozl:t.Iistischen Gesellschaft und des soziali­
stischen Staates, besonders auch zum Rech tS­

staat hin (.Ö{(emlichhit als Produktiv­

kraft., '90 ff.; .Kem SOZIalismus ohne de­

mokratische Recht50rdnung~, H8 H.) bilden 
in diesem zweiten Teil die thematischen 

Schwerpunkte von Pereis. Die Arbeilen da­

tieren aus der Zeil seit 1975. 
}. Sammelbande sind ein sperriges Matenal 
für Rezensionen, d:l es viele Inhalte und viele 

1l,esen gibl, der Rezensent sich aber nicht 
mit allen luseinanderset:t.en kann. Daher soU 
es im folgenden :luch weniger um die inhaltli­
chen Thesen gehen, als vielmehr um den 
Versuch, unter Mißbrauch des Autors als 

ProlOtyP gewisse Ch-arakleriSlika clner viel­

leichr der Vergangenhcir angehörenden Pro· 
blemkonstellation darzuslellen; da,; Thema 

der Konstcllallon: -Jurm und Sozi:llist in der 
BRD: Zwischen reaktionär-bürgerlicher 

(aber sozialstaatlicher) Bundesrepublik und 
dem realen (aber auch echten?) Sozl~lismus,; 
oder auch: .Zur Phänomenologie des homo 

sinister intellectualis·. 
.1) Ausge:ü"hnet und schar/Sinnig isr die 

Analyse der "faschistischen" Vergangenheit 
und der in vielem leIder ungebrochenen Kon­

tinuit.'it zwischen der Bundesrepublik und 
dem Dritten Reich; besonders lesenswert 

etwa der Arrikel zur ReSCJur:llion der deur­

schen Rechtslehre nach 194 S, an dem man 
etwa am Beispiel von Smend lernen kann, 

daß dic Frage, ob ein Rechtslehrer National­

sozialist wurde oder nicht, wen iger eine 
Frage semer wlssenschaft.lichen Inhahc und 
Lehren als vidmehr eine Frage der konkreten 

Person WH. Sehr Informal]v etwa auch die 
Geschichte der Enlwicklung des Gleichhe'ts­
Satzes u. a. mehr. 
b) A,t.ßcraUJSc!' uml von VerscbwäyungsfuYlhc 
geprägl ist die Darstellung der aktuellen Ver­
fassungsemwIcklung on der Bundesrepublik 

Deutschland, besonders schon zu demon-

smeren on der Entwicklung der RechtSpre­

chung zu Art. t4 GG (0 H.) oder auch bel 
der Darstellung des Neo-Konservativismus. 

Da schimmert 3uf eigcnlumlichc Welse im­

mer so ein bißehen die Vorstellung durch, 
daß kon~ervative oder auch sozilldemokrali­

sche, d. h. auf alle Eille nicht sozi~lisllsche 
Tendenzen auf heimtückische Welse den nOt­
wendigen Gang der Weh aufhalten. Dies ver­
hinden, wie der ehemllige reale Sozialismus 

zeigt, die Anerkennung auch anderer gesell­
schaftlicher Interessen lls legItim (weil sie 

eben nichE die richtigen sind) und ein gelasse­

nes - mit anderen Worten: demokratisches -
Umgehen mit der Tatsache, daß die anderen 

nUn einmal die Mehrheit h~ben. 
c) Rllt- und hilflos 'St die Beziehung zum 

Sozialismus und den so«ialistischen Lindern: 

Das Fehlschlagen eines gesellschaftlichen 
Versuchs muß erklärt werden, ohne daß jenes 

Gesellsc\uftsmodell kritisiert oder gar wider­

legt wird, dessen mißglückte Umsetzung der 
fehlgeschlagene Versuch darstellt: als sei dies 
noch nicht kompliziert genug, muß das Er­

klärungsmuster selbst natürlich wieder sozia­

listisch sein. (Dariiber hinlus will man selbst­

verstmdlich auch noch hier und da Lieh. in 

alt dem SCh:lllen finden). Das führt dann 
(nicht nur) bel Pereis zu einigen Salti rück­

wäns mil haner L~ndung . Die soziale Siche­

rung, festgemacht an kostenloser Bildung, 

ärztlicher Belreuung und ~m Recht auf Ar­
beil in der UdSSR, ist, bei etWa 40% der 
Bevolkcrung unter der Armutsgrenze und 
einem alles andere als vorbildlichen Bil­

dungs- und Gesundheitssyslem, leider gerade 

k~in Vorzeige- oder Erbauungsobjekt (q6) . 
D:lll Slrafnormen gegen Unterdrückung von 

Kritik sinnlos sind, da sich solche Probleme 
nicht slr2frechtlich steuern lassen, und daß 

ger:\de die UdSSR zu (regelmäßig erfolglo~er) 

Steuerung von sozialem Verhallen über das 
Strafrechc tendiert, hätte Perels herausstellen 
müssen: Vor diesem H imcrgrund ist die Ein­
führung einer die Unlcrdriickung von Kritik 

poenalisierenden Slr",frechtsnorm kaum we­

niger beeindruckend (218). Seine Hervorhe­
bung des neuen Grundprinzips _es iSI alles 
erlaubt, was nicht verboten Ist. übersiehe, 

d~ß in der UdSSR noch nicht die Frage be­
anlworlcl 151: .K",," man denn .lIes verbie 
tcn? (234). 

4. So muß Jas Gesamturteil über den Sam­

melband von Per«ls vermischt ausfallen. Slär­
kcn und Schw~cllCn linker Intellckruellerl 

Juristen In der ßundesrepublik Deutschland 
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lassen sich hier pandigmallsch Sludieren . In­

sofern ist dann aber auch die Lektüre über 

die vordergründigen Themen hinaus interes­

sant; im übrigen: Wer schwelgt nicht gern in 

ein wenig Nostalgie, auch wenn sie durch 

»Makulatur. hervorgerufen wird. 

All?Xttnder Bld.nkendgel 

Bemd Rütl,ers, earl Sclmllll tm Dnllen 
Rcu"h. WisunJch4t als Zeugem- Vemär­

k"ng?, München 1989. 107 Seilen, /-/,9° DM. 

Die hier anzuzeigende Schrift des Konstan­

zer Zivilrechlslehrers Bernd Rüthers befaßt 

sich mit demjenigen deuLSchen StaatsrcchL<­

lehrer. der wie kein anderer bis in die jüngsle 

Zeit hinein eine Flut :u\ Publikationen über 

sein Werk und seine Person ausgelöst hat'. 

Der Verfasser, publizistisch im Hinblick auf 

die Bcfassung mit dem Recht des NS-5taates 

mehrfach .l.usgewiesen', hat sich mit seiner 

Schrift das Ziel gesetzt, dokumenrarisches 

Material zu r 5ituationsbezogenheil der 

Schmiu'schcn Schrihen und Thesen zu ver­

milleln (5. (01). Dieses Unterfangen ist ihm 

nach Ansicht des Rezensenten gelungen, bie­

tet doch die kleine Schrift eine crstc, nüssig 

lesbare, einführende, mit weiteren Nachwei­

s~n versehene Lektüre für denjenigen, der 

sich emmalig mit Person und Werk C~rl 

Schmius befassen möchte. Nachteilig sei ver­

merkt, daß sie demjenigen Leser, der sich 

bereits mit dem Buch »Entartetes Recht« des 
Verfassers bebßI hal, nur wenig Neues ;zu 

bieren vermag, da insofern eine große Dek­

kungsgleichheit mit dem;. Kapilel dieses Bu­

c h es besteh l. 

Daß der Werdegang Carl Schmilcs im Dritten 

Reich kein Einzelfall, sondern vielmehr ex­

empl3risch für das Verhalten vieler Intellek­

tudler zu r damaligen Zeit war, zeigt Rüthers 

durch die ParaUelcn im Wirken des Philoso­

phen Manin Heidegger, der Rechtsprofesso­

ren l-löhn, Koellreuther und Eckhardt ein­

füllrend auf, die ebenso wie Schmill nach 

• ViV. c(w, H. Qu,much (Hrsg.), Compkx.o oppo,,,orum 
- Ober C3rl &:hmltl.., Ber1in 199i. mlt Bt')iprc:chung Von 

Sld'.a.n Dr~ut:r. KJ 1989, S. ~oo If. ~ SQWle die jüngst tNchlC­

ncnc Monoguphl(, von li. QU1f'Iuch. PO"llIonen und Be­
griffe Gr) S{"hmms, 8crlin 1989. uo_d den ßCllr:ag "on 
C H_ Uk. Cut Schmlll. Dcr RcchlSSl.a.aC und die Vcnvl1-
mngsg<'nchubuktll, Vc~Ar,h 8J (1990), I. 

1 ErU:lrtC\~ R('Cht • .1. Aunagt. Mlincht'n I.9B9; Dit" IInbt­

grt'oztt /\uslc:-gung" ).Au{1ag(', ZÜr\c:h 1988. 

dcm Kriege kcinen LehrSTUhl mehr erhieltcn. 

Der Hauptleil (S . 43-92) hat Weg und Werk 

Schmim im Nationalsozialismus zum Ge­

gcnstand. Nach Schilderung der d.1maligen 

Rahmenbedingungen in den Rcchtswtssen­

scha1tlichen Fakulta'ten, die syslcmllisch von 

jüdischen Rechtslehrern ~ge$äubert. wur­

den, beschreibr Rütllers zunächst die Ent­
wicklungsphasen des Schmiu'schen Werks 

von '933 bis zur Tagung der Reichsgruppe 

HochschuUehrer im NS-Rcchtswahrcrbund 

am ). und 4.10.1936, auf der SehmlH einen 

hemmungslosen Antisemitismus propagiertc. 

Zur Jahreswende 1936/37 verlor Schmill auf­

grund von Incrigen, in die Koellreuther, Eek­

hardt und Höhn verwtckelt waren, seine 

Ämter und seinen Einfluß In der NS-Hierar­

chie, behielt jedoch seinen Berliner Lehr­

stuhl. Er w~ndtc sich in seinen Publikalioncn 

der nachfolgenden Jahre t939-J944 Fngen 

der .Großraumordnung. zu (S.83-92), de­

ren Erönerung von ständigen antisemiti­

schen SchmJ.hungen gepr.igc war. 

Rüthers beschließt sein Buch mit einem Ab­

schnill über Viel1ah und Akrob.1tik der Deu­

tungen von Werk und Person SchmItlS 

(S·92-r07), Zu denen dieser in seiner ihm 

aneigenen Begrifflichkeit - erwiihm seien 

hier nur die Stichworte .Benito Cercno" des 

Volkerrcchrs und .San Casciano. - einen 

nicht unerheblichen Beitrag leistete . Insge­

samt dürften bei Schmit(, wie bei der Vielzahl 

der im Nationalsozialismus schreibenden 

und lehrenden Rechtsprofessoren, Ver­

schweigen und Verdrängen die Haupmrare­

gien der Verg~ngenheitsbewälrigllng darge­

stelh h"ben. 

Daß Vergangenheitsbewältigung als solche 

bis in unsere jüngsle Gegenwan hinein von 

Aktualität sein kann, beweisen die Ereignisse 

in der DDR. Auch dort dürfte die abschlie­

ßende Feststellung von Rüthers in ihrer Ten­

denz zutreffen, daß Juristen wenig dazu nei­
gen, einmal etabliene Unrechtssysteme 

durch mutiges und entschlossenes Handeln 

zu beseitigen (S. 107). Daß manche vOn ihnen 

ex POS! bctrachtet dennoch 315 "Widerslands­

kämp{er" verslanden werden wollen, mag 

allzu mensch lieh erscheinen. Es entbindet -

dies sei hier ohne Pathos gesagt - nachfol­

gende Gener3tionen jedoch nicht davon, 

VergangenheilSerforschung zu berreiben , 

nicht um die Vergangenheit endgültig zu 

.bewältigen", sondern um daraus Lehren für 

die Zukunft zu ziehen. 

Andre4S Müller 
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How"ya Norma" Stern, PoIrIICA! er/me "nd 
ju.;tuc t1I ,he WeImar R~pub[j(, pbi!. DlSJ. 
Ba!Hmore (l1Je johm HopklJls Uruver>lfy) 

1966 (muyofilmed 1980, pnnll:a 1989), 4955 

HlbCnl sua fata libtlli. Wer eine 1966 in den 

USA vorgelegte Dissen.1tioll, die t980 mi­

kroverfilmt wurde und im Deutschen Leih­

verkehr in eInem Exemplar kursiert, das die 

Staatsbibliolhek Preußischer Kulturbcsilz 

1989 end lich angeschafft hat - wer eine. sol­

che Arbeit kritisch besprechen will, muß SIe 

:luf zwci Ebenen würdigen : Forschungsge· 

schichtlich ISt die Leistung des Verf:users für 

die Zeit der Entsrehung serner Srudie zu be­

stimmen, und forschungspraktisch gilt es den 

gegenwärtigen Belang der Arbeit, nachdem 

sie nun end lich al!gemein benulzb.ar ist, ein­

zuschätzen. 

Stern hat sowohl die linken Erhebungen 

1919, insbesondere die Münchner Räterepu­

blik, den Bürgerkrieg an der Ruhr 1920 und 

die kommunistischen Aufstiinde von 192I 

und I~P3 als auch den Kapp-Lüllwitz-I'utsch 

und das rememord-Unwesen der Rechten 

skizziert und die Bewahigung dieser fäHe 

durch die Weimarer Justiz untersucht . Um 

das Urteil für die e=ähnle erste Ebene 

gleichs~m zu eichen, bIetet sich d~hcr die im 

seihen jahr 1966 erschienene Arbeit von 

H. Hannover und E. Hannover-Drück ~ Pol.i­

lische Justi~ 19,8-'9330' an, die zwar kciner 

~kademischen Ambition entsprang, ~ber aus 

juristisch und historisch bewanderter Feder 

st.1mmt, mil Vorworten VOn K. D . Brachcr 

bzw. J. Pcrcls geehrt und 1987 zum drillen­

mal 3ufgeJegl wurde: unbestreilbar d.s Stan­

dardwerk zum Them~, das denn .auch f~st 

den gesamlen von Stern behandelten Sloff 

abdeckt . 

Doch da gehe die Funktion des Maßstabs 

unversehens über. Während Hannover/Han­

nover-Drück nämlich 1966 ihre Darstellung 

in einem gewissermaßen ph'nomenalisti­

sehen Ansat? lediglich auf veröffentlichtcs 

Material stüt~ten (ihr lntcre~sc galt haupt­

sachlieh dem .Erscheinungsbild der politi­

schen jUstiz, wie es sich dem intt"ressierlcn 

Zeitgenossen jener jahre bieten mußte«, 

s. 14). hat Srern in der ersten Hälfte der 60er 

I Hcmnch lbnnover/ EhubC'th n.lJmO\lcr·VrücK~ fullll ­
SlCOC JUstI7_ 19 18- 1~:t}} (mIt Clnl'r EinJeJtl,lng vo n K.u l 
Ditll1ch ßn<htt), r .... khm .\. M. '966; ,.AUn'g< (m" 
Reinigen (5C. = Re--J.cn:;,onC:f1) von Fnt~ ß.lucr und Ri­

Gh.rd Sclunld) H.mbuIC '977' J . A"n ,-~< (01" <'"ce" 
Vorwurt von JO.lch lm P-C'rc;\s) BOfl,h~lm-M.eJ1 cn 1987. 

Jahre bcreits regulär gcschlchtswissenschafr­

lieh geubeitel , :a.lso über die eingehende Sich ­

rung der Literatur hinaus einen Großteil der 

im Westen lagernden eioschlägigen Archiva­

lien benutzt, insbesondere Minisrerial- und 

jusrizakten eing~'Sehen und die Nachl~sse 

Liilgebrune und v. Secckl ausgewener . Dar­

aus resu ILJcrt ein belrächtlicher N iveauuntcr­

schied: Sterns Schilderung der jUSllzidlen 

Aubrbeilung der Münchner Räterepublik 

beispielsweise, vor allem der gnadenlosen 

Sproch praxis der bayerischen Volksgerichte 

und des Sch,cbals Eugcn Levines, iSI den 

entsprechenden Ausführungen von Hanno­

ver/Hannover-Drück an Intensilat und Ein­

bezug der Hintergrundzusammenhänge 

ebenso überlegen wie erw~ seine Darstellung 

der ~OrgJnisation Con&ul~ ' . Mitunter wirkt 

der AbWind schier grotesk : Slern haI 1966 

bereits den von Hanno\·erlT-bnnover-Druck 

noch schlicht ignorienen Fall Fcchenbach 

brauchbar d~rgestclh, und über den fall des 

Femeopfers Wilms, den diese in einer Fuß­

note erwähnen, wird bel jenem auf einem 

Dutzend Seiten gehandelt. Freilich heißt eine 

solche Differenz feslzustcllen im Grunde we­

niger den US-Historiker Stern zu loben für 

seine geschichtswissCllsch:tftlich normale Ar­

beit, als vielmehr staunend inne"luwerdcn. 

welches tachliche Leichtgewicht ZUr glcIChen 

Zeit lß Deutschland zum Erfolgsbuch gerict 

und uns unverdrossen nun schon zum dnt­

tcnmaJ praktisch unveränden vorgesctz[ 

wird. 

Behindcn wurde Sterns Forschung durch 

den Umstand, daß ihm die Benutzung In der 

DDR befindlicher Archivalien sowie etlicher 

Akten des Landesarch IVS Berli n verwehrt 

WlJrde. Was das für sein Thema bedeutete, 

haben JUSt H.annover-DrücluH~nnover ein 

jahr später eindrucksvoll demonstriert: Mil 

ihrer Dokumcntation dC-!! Mord~~ .n Rosa 

Lu~(!mburg und Karl l.icbknechl l hat sich 

die einschlägige, obendrein unglückliche 

Darstellung dieses FaHes bei Stern CIß fach 

erledigt. Stem h~t jenes Hl.ßdik~p durch ein­

gehende Forschung in wC.!Irdeutschen Archi­
ven auszugleichen versucht. Wo dieser 

Kunstgriff nicht half, geben manche Passa-

1 Vgl . da" ..... du: noch eingehendere Vorpubl,kluon ; HOA 

ward N. SI(;rn. llu" O rgal\l);1110n Con~ut. JMH XXXV 
( '963). s. '0-)' . 

J Etis:1b C'th H1nllO\lu·Drö~k/HClnnch Hannover (Hr,sg')1 
O( r Mord .11'1. Rosa lU1I: ('m burg. lind Karl Ll(· bknc.cht. 
DOkUlnCn lltUOn eIDes: PQlill.s;chC'fi Vt={hl'"C(:""','nl, F".1l1 k{urr 
..M. " ~6). 
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gen, elwa zum Fall Marloh - und das iSI 

enttäuschend - IrolZ der Berufung ~uf den 
Kbssiker E.J. Gumbel und den von Stern 
überschätzten PiLaval F. K. Kauls aus dem 

Jahre '953 'luellcnmäßig nur den Sland des 
aufmerksamen Zeimngslesers des Jahres '919 

wieder. (nsgesaml jedoch hat Stern I ~66 un­
zweifelhaft eine beadJlliche geschich,swis­
seoschafrliche LeIstung erbr~cht. 
Den heutigen NUlzen dieser SlUdie freilich 

kann man vielleicht in dJ.S Bild eines ahen 
StakelenZ:lUns nach vielen UnWClIern fassen: 

Ganze Teile sind fortgerissen, andere hahen 

nur noch nOldün,ig. Nollürlich erübrigt es 
sich nach Schuelers F echenbach-Biographie' 
oder der Unrersuchung von Bauer/Schmidt 

über die bayerischen Vol ksgenchte', noch 

die einschlägigen Parlien bei Slern zu konsul­
lieren, wenn man nicht gerade Rezepllonsge­
schieh,e treib!. Aber was z . B. die Ahndung 
der Fememorde der Schw~rzen Reichswehr 

~ngeht, haben die Forschungs"stürme. den 

4 t-Jumann Sc.hllf'll'r, Au{ de.r Flucht ~r:s c.hossfn, Fdix F('­
,henb.,h 189<- 19JJ. Ein< Biogr.lph ... Köln 198 •. 
Fr.\112 J. B"JUC'T/EduJ!'"d S,hmldc, Oit bl )'c:cuchcn Volks· 
gendnc 19IQ~f91,,- D.l$ P(oblC'm ihrer VerclflblrkCH mu 
der WC'lnur('r Relc.hsvcrr~$;i ung.. ZßLG .. 8 (J9iS ), 
S. 4'»"OS. 

.Zaun« offcnbu nlchr ernstlich geprüft; 
duu wird mall, obwohl SICh gerade hIerauf 
die Restrikrionen des Landesarehivs Berlin 

bezogen, immer noch durchaus mil Gewinn 
bei Stern jedenfalls sich 'lu unterrichten be­

ginnen können. 

Das jUristische Urteil des Historikers Stern 
wird m~n nieh! überbewerte,\. Seine Ein­

sch~lzung der Ursochen und Konse'luenun 
der offenkundigen poülischcn Schlagseite der 
Weimarer JUStiZ sowie der pOlenr;ellcn Ab­

hilfen dagegen ist eher konvenrioncll bnv. 

übcrhoh6
, doch wur.<, einmal ein frisches 

Urteil: "AI nO lime during the Weimar era 
was (he s"uatJon comparable 10 Lhal pre­
senrly exisling in cerrain scctions of the Ame­

riean Soulh. (P.454). 

Es bleibt ein Sluck publibcionspoliLlschen 
j;unmers: Eine matenalreiche Unrersuchung 
über ein auch politisch hochinteressantes 

Thema deutscher Zeilgeschicllte l;l Jahre 
lang nich, greifbar - einen solchen SI reich 

sollten die KoUegen aus der Neuen Weh 
nicht zu oft spielen. 

Otmor Jllng 

6: Vgl. GO!lh.uJ J'lSpcr. JU!o"IJ~ und Pot'lIk '''' da WCJm.r('F'" 
R<publik, V!Z Y; ( '98,), s. ,67-'OS (19'-'0\). 
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